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Gesetz 
vom 4. September 2025 

über die Abänderung des 
Strassenverkehrsgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich 
Meine Zustimmung:1 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Strassenverkehrsgesetz (SVG) vom 30. Juni 1978, LGBl. 1978 
Nr. 18, in der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 99b Abs. 3 Bst. d 

3) Folgende Stellen können durch ein Abrufverfahren Einsicht in das 
Register nehmen: 
d) die Stabsstelle FIU in die erforderlichen Daten zur Verhinderung, Auf-

deckung und wirksamen Bekämpfung von Geldwäscherei, Vortaten 
der Geldwäscherei, organisierter Kriminalität und Terrorismusfinanzie-
rung. 

 
1 Bericht und Antrag sowie Stellungnahme der Regierung Nr. 6/2025 und 45/2025 
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II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz vom 4. September 2025 
über die Abänderung des FIU-Gesetzes in Kraft. 

In Stellvertretung des Landesfürsten: 
gez. Alois 
Erbprinz 

gez. Brigitte Haas 
Fürstliche Regierungschefin 
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